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BEKANNTMACHUNG
Am Donnerstag, dem 27. Mai 2021,18.30 Uhr, findet im Ratssaal

der Gemeinde Hartmannsdorf die nächste Gemeinderatssitzung statt.

Tagesordnung:

I. Öffentlicher Teil

l. Begrüßung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung und Beschlussfähigkeit

2. Bestätigung der Tagesordnung

3. Informationen des Bürgermeisters

4. Benennung von zwei Mitgliedern des Gemeinderates für die Überprüfung und
Unterzeichnung der Niederschriften der Gemeinderatssitzung vom 27.05.2021

5. Bestätigung der Niederschrift vom 22.04.2021

6. Vergabebeschluss Bauleistung grundhafter Straßenbau Goethestraße / Vater-
Jahn-Straße einschließlich Trinkwasserneuverlegung

7. Beschlussfassung Anschaffung von UV-C Niederdruckstrahlern

8. Vergabebeschluss Bauleistung Jahresvertrag Straßen- und Wegebau im Gemeindegebiet

9. Beschlussfassung Wahlbezirke für die Wahl zum 20. Deutschen Bundestag
am 26. September 2021

10. Beschlussfassung sonstige Zuwendungen an Vereine 2021

Post- und Besucheranschrift
Gemeinde Hartmannsdorf

Untere Hauptstraße 111
09232 Hartmannsdorf

Sie erreichen uns mit den Buslinien

650 - Haltestelle Feuerwehr
657 - Haltestelle A.-Günther-Platz

Zentraler Kontakt Öffnungszeiten
Telefon: 03722 40230 Mo, Di u. Do:
Telefax: 0372292333 Di:
E-Mail: info@gemeinde-hartmannsdorf.de Do:
Internet: www.gemeinde-hartmannsdorf.de Fr:

Bankverbindung
09.00 Uhr -12.00 Uhr Sparkasse Mittelsachsen
13.00 Uhr-16.00 Uhr IBAN: DE12 8705 2000 3522 0047 00
13.00Uhr-18.00Uhr BIC: WELADED1FGX
09.00Uhr-11.00Uhr

DerZugangfür elektronisch signierte sowie verschlüsselte Die Ausweis-, Pass- und Meldebehörde hat
elektronische Dokumente erfolgt über die E-Mail-Adresse zusätzlich Jeden vierten Samstag im Monat von
info@gemeinde-hartmannsdorf.de. 09.00 Uhr bis 11.00 Uhr geöffnet.
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Gemeinde Hartmannsdorf 18. Mai 2021

11. Anfragen der Gemeinderäte an den Bürgermeister

12. Sonstiges

Die Teilnahme der Öffentlichkeit ist eingeschränkt - die Bürgerfragestunde findet nicht statt.

II. Nichtöffentlicher Teil

Weinert

Bürgermeister
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